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Donnerstag , den 14. Juni 1917. 62. Jahrgang.

Wliihn Teil.
Kekanrtlmachung

über eine
Mtierhebuttg im Jahre ISN.

^Bom 20. Mai 1917.
«unbeitat bat auf Grund de» 8 3 de«
1" die Ermächtigung des Bundesrals zu
% Maßnahmen uf®. vom4. August
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% der Zeit vom IS. bis 25. Juni
M  durch Befragung der Betriebsinhaber
Stellvertreter festgestellt:
i«ieflächen beim feldmüßigen Anbau von

1Winterfrucht,
Uommerfriichf, , . .
>- Dinkel, Fesen — sowie Emer und

(Winter- und Sommersrucht),
md.

,)Winterfrucht,
l Sommerfruch»,
lj>!

p)Winterfrucht,
| )Sommerfrucht,

pige au» den Getreidearlen1 bi« 5,
veizen,

zur
Körner-
gewin«
nung

iagk»
mn>'
mj
H

N
»ttl

0

mge-I

Dnfrüchten,
L Erbsen und Pelu'chken
1b)Lßlohnen(Stangen-, Busch¬

bohnen)
r)Linsen

Acker- (Sau-) Bohnen
Wicken

I)Gemenge au« Hülsenfrüchten
aller Art untereinander oder

' mit Getreide, oder anderen
Körnerfrüchten

z)Lupinen zum Unterpflügen, zur Grün
satter' oder Körnergeminnung.

b>alle Arten Hülsenfrüchten, außer Lupinen,
zur Giünfuitergewinnung, rein oder im
Gemenge, auch mit Getreide,
Wen,
Rap» und Rübsen
Mohn,
übrige Oelsaaten(Leindctter, Sens, San«
nenblumen und andere),
instpflanzen,
Flach» (Lein),
Hanf,

, offein
4)Frühkartoffeln,
j ) Spälkartoffeln,
biiden und Wurzelfrüchten

Zuckerrüben,
*) Runkelrüben,
c) Kohlrüben (S 'eckrüben, Bodenkohlrabr,

Winken, Datschen),
Mailüben, Wafferrüben, Herbstrüben,
Ttoppelrüben, Turnip»),

{)Möhren (Karotten),

14. Sem se zur menschlichen Nahrung
a) Weißkohl,
b) alle sonstigen Kohlarten,
c) all sonstigen Gemüsearlen.

15. Futterpflanzen zur Grünsutrer« und Heu Gesin¬
nung ^ . .. ,

a) Klee ater Art, auch mit Beimischung
. von Gräiern,
b) Luzerne,
c) alle sonstigen Futterpflanzen(Serodella

als Haupisru t, Esparsette. Mai» u. a.),
auch in Mischung,

owie die Bewässerung»- und anderen Wiesen, die
gesamien bestellten und nictt bestellten Ackerflächen
und die Weideflächen.

8 2. Die Erhebung erfa ßt gemeindeweise.
Die Ausführung der Erhebung liegt den Gemeinde¬
behörden oder den zu diesem Zwe'e ernannten
Sachverständigenoder Bertrauensleuten ab.

8 3. Die Erhebung erfolgt grundsätzl, "> durch
OrtStisten. Die LandeSzentraibehörden können be¬
stimmen, inwieweit Neben oder an Stelle von
Ortslisten Fragebogen zu verwenden sind.

8 4. Die Landeszentralbehördenfind berech¬
tigt, die Erhebung auf andere Früchte zu erstrecken
und sonstige Aenderungen der Fassung der Ortr-
liste vorzunehmen. insbesondere statt Hektar ein
andere« Flächenmaß vorzuschreiben.

8 ü. Die Herstellung und Bersendang der
Drucksachen erfolgt durch die Landeszentralbehörden

8 6. D e zuständige Behörde oder die von
ihr beauftragten Personen stnv befugt, zur Er¬
mittlung richtiger Angaben über die Ernteflächen
die Grundstücke der zur Angabe Verpflichteten zu
betreten und Meffungen vorzunehmen, auch hin-
stchttich der Größe d'r ianvwirlschaftlichen Güter
oder einzelner Grundstücke Auskunft von den G-
richt». oder Steuerbehörden einzuholen.

8 7. Die Landeszentralbehördenerlassen die
Bestimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.

Dem Kaiserliche» Statistischen Amte sind die
Aussührungsbestimmungen bis zum 10. Juni 1917
einzusenden

§ 8. Die Landcizentralbehöiden haben eine
nach Bezirk--« der unteren Verwaltungsbehörden
gegliederte Zusammenstellung über die Ergrbnlffe
der Erhebung (Muster 2)*) dem Kaiserlichen
Statistischen Amte bis zum 20. Juli 1917 ein»
zusenden.

8 9. Die Reichskactoffelstelle wird ermächl'gt,
eine besondere Erhebung über die Ernieflächen
beim feldmäßigen Anbau von Frühkartoffeln vor-
zunehmen. Sie erläßt die näheren Bestimmungen.
Die Vorschrift im 8 « findet entsprechende An«
Wendung.

8 10. Betriebsinhaber oder Stellvertreter von
BetriebSlnhabern, die vorsätzlich die Angaben, zu
denen ste ans Grund dieser Verordnung und der
zn ihrer Ausführung ergehenden Bestimmungen
verpflichtet find, nicht oder wissentlich unrichtig
oder unvollständig machen, weiden mit Gefängnis
bi« zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bi» zu
zehntausend Mark bestraft.*

Beliiebrinhaber oder Stellvertreter von Be-
tciebrinhabern, die fahrlässig die Angaben, zu denen
ste aus Gmnd dieser Verordnung und der zu ihrer

Ausführung ergehenden Bestimmungen verpflichtet
rnb. nicht oder unrichtig oder unvolländig machen,
werden mit Geldstrafe bi« zu dreitausend Mark
»straft.

tz 11. Die durch Bunde»ratSb«schluß vom 1.
Mai 1911 oorgefchriebene Anbauerhebungkommt
Üc da» laufende Jahr in Wegfall.

tz 12. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 30. Mai 1917.
D,c Stellvertreter de» Reichskanzler»

Dr. Hel ff er ich.
Usingen, den 11. Juni 1917.

An die Herren Bürgermeister!
Vorstehende Bekanntmachung de« Herrn Reichs-

kanzlei» vom 20. Mai d I «. betr. Ernteflächen,
erhebung wird hiermit veröffentlicht.

Die Aufnahme erstreckt sich nur auf den feld-
mäßigen Anbau von Kartoffeln. Gemüse und
andere Gewächse. vie nur gartenmätzig , d.
h. in Hausgärten etc. angebaut find, bleiben außer
Betracht.

Die Ausführung der Erhebung liegt den Ge¬
meint--behörden ob, welche im Bedarfsfälle den
Wirtfch-.flSauSschuß, sowie Sachverständige oder
Vertrauen teute zuziehen können. Die Orts
liste» sind in Sfacher Ausfertigung aus»
zufülle« «uv abzufchlietzen.

Anzeigepflichtig ist derjenige, der die Fläche
bewirtschaftet odr dessen Stellvertreter. Für
Pacht» oder Dienstgrnndstücke ist der
Pächter oder Nutzungsberechtigte an¬
zeigepflichtig.

Die Erhebung hat sich auf die Zeit vom 15.
bi» 25. Juni d I ». zu erstrecken und ha! alle
Grundstücke— ob Eigentum oder Pachiland—
zu umfassen. Di - Flächen find in Morgen
auzugede». Andere Flächeuaugave»
find unzuläfstg. De, Eintrag in den Spalten
3 bi» 39 muß sich mit der Gesamtsumme(Spalte
40) decken. Die Richtigkeit des Einträge» in den
Listen ist von dem Bet iebsieiter durch dessen
eigenhändige Unterschrift zu bescheinigen. Beide
Ortsliste« find sauber aufzurechnen, adzuschließen,
mit Ihrer Bescheinigung zu versehen und mir
und mir spätestens bis zum 1. Juli d.
JA. einzureiche« .

Ergibt sich beim Abschluß der Listen, daß die
durch die jetzige Aufnahme ermittelte Fläche um
mehr al» 10 vom Hunden von der durch die
landw. Bodenbcnutzung im Jahre 1913 festge-
stellten Gesamt-Ackerfläche abweicht, so find die
Abweichungen besonders zu-erläutern.

Die Größe 8er Acksriandsfläche vom Jahre
1913 ist auf der ersten Sei» der O tsliste an'
zugeben.

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Be»
triebsinhabern, die vorsätzlich die Ai'ga'en, zu
denen sie verpflichtet sind, nicht oder wissentlich
unrichtig oder unvollständig machen, werden mit
Gefängnis bi» zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bi« zu 10 000 Mk. bestraft. Betriebsinhaber oder
Stellvertreter von Betrieb»mhabern, die fahrlässtg
die Angaben, zu denen sie verpflichtet sind, nicht
oder unrichtig oder unvollständig machen, warben
mit Geldstrasen bi« zu 3000 Mk. bestraft.



J4 habe zu den Herren Bürgermeistern da«
Vertrauen , daß Ire ihren ganzen Einfluß , sei e«
durch Belehrung oder durch persönlicher Einschreiten
für eine vollkommen sichere, richtige und vollständige
Ermittelung einsetzen.

Die erforderlichen Formulare gehen Ihnen
nach Eingang ohne befand reS Anschreiben zu.

Der Königliche Landrat.
I . V. :

Rr - 5770 ._ Tchönscld,  KreiSsekcetär.

An die Herren Bürgermeister de« Kreise «.
Die für den Monat Juni d. J «. zur Bestreitung

der gesetzlichen Familienunterstützungen angeforderien
Beträge gelangen in den nächsten Tagen an die
Gemeinbekaffen zur Auszahlung.

Ich ersuche Sie , die Gemeinderechner mit ent¬
sprechender Einnahme -Anweisung zu versehen.

Ufingen , den 11 . Juni 1917.
Der Landrat

al » Vorsitzender de« KreiSauSschufse«
r . Bezold.

Bekanntmachung
L . 50/5 . 17 . K. R . A. ,

betreffend Beschlagnahme and
Beftandserhebnng von rohe«
Ô ehr, nnd (^ cmö'
wild -, Hunde -, Schweine - und
Seehundfellen , von Walroß-
Häuten , Renn - und Elentier¬
felle «, sowie von Leder daraus.

Vom LS. Juni 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Er¬

suchen de» Königlichen Kriegrministerium « hiermit
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß , soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider.
Handlung gegen die Beschlagnahmevorschristk » nach
8 6 der Bekanntmachungen über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf in der Fasiung vom 36 . April
1917 ( Reichs Gefetzbl . S . 376 ) *) — und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht und Wich»
zur Führung einer Lagerbuchs nach 8 5 der Be¬
kanntmachungen über Borratserhebunqen vom 2.
Februar 1915 , vom 3 . September 1915 , unv vom
31 . Oktober 1915 (Reichr -Gesetzbl . S . 54 , 549
und 684 ** ) bestraft wird . Auch kann der Betrieb
des Handelsgewerbe « gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
33 . September 1915 (Reich « Gesetztst. S . 603)
untersagt werden.

* ) Mir Gefängnis di« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird
bestraft:

1 . ;
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen,

stand bkiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
verwendet , verkauft oder kauft oder etn an¬
deres Veräußerung « oder Srwerksaeschäft
über thn abschließt;

8 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln , zuwiderhandelt,

4. wer den erlassenen AuSsührungSbestimwungen
zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist . nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich un¬
richtige oder unvollständtgcAngaben macht, wird
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten' oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft . Auch können Vorräte , die ver¬
schwiege» find , im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden . Ebenso wird de-
strast , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Logerbücher einzurtchlen oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrläjfig die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht , wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder,
im Unvermögenssalle mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft . Ebenso wird
bestraft , wer fahrlässig die vorgefchriebenen
Lagerbücher emzurichten oder zu führen
unterläßt.

8 1
Bo « der Belkanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen

alle abgezogenen Häute und Felle von:
» ) Reh -, Rot - , Dam « und Gemiwild;
d ) Hunden;
v) «ahmen uqd wilden Schweinen;
ä ) Seehunden;
v ) Walrosse,,;
k) Renn - und Elcntieren;
g ) alles au » den unter » bi« k bezeichnrlen

Häuten und Fellen hergestellte Leder.
Auch Häute und Felle , die von gefallenen

Tieren stammen , sind von der Bekanntmachung
betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung
werden Häute und Felle derjenigen Tiere , die
Eigentum der Kaiserlichen Marine sind;

j Inländisches Gefälles
8 2

Beschlagnahme.
Hiermit werden beschlagnahmt:

1 . die Häute und Felle der im 8 1 genann¬
ten Tiere , soweit sie im Jnlande angefallen
sind , - inschließlich der bereit « eingearbei»
leien Häute und Felle;

3 . alles im 8 1 unter g ) genannte Leder
in jeder Form , soweit es sich im Eigen¬
tum . Besitz oder Gewahrsam einer Ger-
berei , Zurichierei oder Gerbervereinigung
befindet.

Als inländisches Gefälle i,n Sinne dieser B«
stimmungen gelten auch Häute und Felle au « den
besetzten feindlichen Gebieten und Operationsgebieten,
omie die Häute und Felle aller auf deutschen

Schiffen angekommenen Tiere.
8 3

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die

Vornahme von Veränderungen an den von ihr
lerührten Gegenständen verboten ist und rechtSge-
chäfiliche Verfügungen über fie nichtig find , soweit
re nicht aus Grund der solgenoen Anordnungen

erlaubt werden . Den rcchtsgeschäfiiichcn Verfü-
gung : n stehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er-
olgen. 8 4

BerSuherungserlaubnis.
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung

und Lieferung inländischen Gefälles , soweit eS nicht
aus militärischen Schlachtungen stammt , in fol¬
genden Fällen erlaub, , sofern die an die Beraube,
rung und Lieferung geknüpften Bedingungen de«
8 6 dieser Bekanntmachung iunegehalten werden:

a ) von dem Besitzer der Tiere « an eine
Häuteverwertungs -Vereinigung . sofern er
ihr zur Einlieferung der von dieser Be¬
kanntmachung betroffenen Felle seit spä-
testen» 1. Juli 1916 vertraglich verpflichtet
ist, und zwar bei gesalzenen Fellen inner¬
halb zwei Wochen , bei t -ockenen Fellen
innerhalb acht Wochen nach dem Ab¬
häuten ;

b ) von dem Besitzer de« Tiere «, der nicht
seil spätestens 1 . Juli 1916 einer Häu-
teoerwertungS -Veieinigung zur Ablieferung
der von dieser Bekanntmachung betroffenen
Felle vertraglich verpflichtet ist , an einen
Händler , und zwar bei gesalzenen Fellen
inneihalb vier Wochen , bei trockenen
Fellen innerhalb acht Wochen nach dem
Abhäuten;

v) von einem Händler ( Sammler ) , der
monailich über 500 der von dieser Be¬
kanntmachung betroffenen Felle angesam.
weit hat , an einen zugelaffencn Groß¬
händlers ) , jedoch spätestens am fünfzehnten
Tage de« folgenden Monat « für das
inneihalb de« vorangegangenen Kalender-
Monat » gesammelte Gefälle;

f ) Für b:c von dieser Bekanntmachung betrof-
senen Felle weiden von der Kriegs - Rohstoff -Abteilung
des Königlich Preußischen KriegSminisieriums be-
sondere Großhändler zugelaffen werden , deren Liste
im Reichsanzeiger und in Fachblättern veröffentlicht
werden wird.

ä ) von einem Händler , der,

500 der von dieser Bek^
troffenen Felle angesammeb.
zugelaffenen Großhändler Ai
deren Händler (Sammler) u*Wi.
am fünfzehnten Tage
nais für da» inn rhaih'M^
flat, (jenen Kalendermonm. il!
Gefälle ; Ql® *

e) von einer HSuteverwerlun»
die einem Verland von Hz»,
Vereinigungen angehört, and? k
von einer Häuteo ?rm-v...von einer Häuteverwertun..
die keinem Verbando,e reinem Bervand
zugelaffenen Großhändler-
jedoch spätesten « am fflnfiA
de« folgenden Monat« fürho* . . ' "Wde« vorangegangenen
gesammelte Gefälle;

stall

f ) von einem Verband von Häm^ l '„il
Vereinigungen oder von einem -
Großhändler an die Samm .,»"I

jedoch ^ spätesten » am fttnf Unb̂
Tage de« Monai « für da, ^ -
zehnten Tage derselben Monat » '
Gefälle;

g ) von der Sammelstelle an bi,8L liJ
Kelle (§ 5 ). jedoch spätester I * "
Tage des Monat « für
fünfmidzwanzigsten Tage bei J
gesammelte Gefälle ; ™

h) von der Verleilungsstelle (8 «
Gerbereien * 3J

Diese Veräußerungen und Liefe,,,,
nur erlaubt , wenn die gewerbsmäßigen ß
sowie Abdeckereien und WildbreihSnble/
Stellen , an welche die Felle oeräußez
dürfen , Bücher führen . aus denen folgen^

bei Beruf «? Nüchtern sowie
und Wildbrethändlern:

Schlachtung oder de« Abhäui„,
fänger de« Felles . Tag der W
Anzahl und Au der Felle;

bei den weiteren Lieferungrstuse,
Verband von Häuievenven.
einigungen oder zum zugelaffm
Händler einschließlich : Lies»-
Empfänger , Tag der Einliesei,
Weilerlieserung , Anzahl mn,
Felle , die Schlachtart . fofern
der im § 6 Ziffer lb an*
abweicht ; ferner die Mängel '
Gewicht.

Jede andere Art der Veräußerung obc
rung von beschlagnahmten Fellen ist oeibotc
besondere der Ankauf ( zur Eingerbung ) d,
Gerbereien von einer anderen Stelle a't ^
teilungsstelle.

§ 5
Sawmelstelle und Verteil»

Sammelstelle für beschlagnahmte ,
Felle ist die Deutsche Rohhaut Aktiengeß
Berlin W 8 . Behrenstraße 38.

Verleilungsstelle ist die Kriegsleder _
schaft in Berlin W 9 , Budapest » Straße

8 6
vehandlung der Kelle bis zur

rung an den « erber.
1 . Die Erlaubnis zur Verfügung

beschlagnahmten Felle ist davon
daß die folgenden Vorschriften
werde » :

») Die von der Beschlagnahme
Felle find beim Abziehen
zu behandeln.

b) Alle unter § 1 » , bunbd
Tiere müssen mit Kopfhaut,
ohne Kopsknochen und Beinb
gehäutet werden . Schweine
mit Kopf .(jedoch bi« zu den
ohne Schnauze abgeschabt »),
Füße , ohne Schwanz und che
abgehäutet werden,

v) Hunde -, Schwein - und Sech"'
find spätesten « innerhalb 31 D
nach dem Abhäulen vom Lee
sorgfälligst zu salzen . Fall»
und Schweinefelle nicht innn
Stunden nach dem Abhäulen
werden können , müffe » fie n
lich getrocknet werden.



,. -x. lle von Reh-, Rot-,Dam-,
d.'! sind in j dem Falle sorg-

^nocknen.'" Die zu trocknenden
ftllei' unverzüglich nach dem Ab-

geregelt; gestattet ist sein Bezug nur
von der Beileilungrstelle.

der Fleischseite nachm.ßen
* jn  Zugiust und jedenfalls

geschützt so ausgehängt
vaß alle Stellen des Felles

können.
** ,rl5 urb Lundeselle sind nach
B alten(vor dem Salzen) zu

* ®ie  Gewiettüfestsetzung hat

Behandlung des Gefälles beimGerber.
8 9

Behandlung der Felle « ach Ablieferung
an  den Gerber.

Die Verarbeitung der von §§ 1, * “nb 8
dieser Bekanntmachung betroffenen Häute u d Felle
zu Leder sowie die Verfügung über du au» ihnen
hergestellten Erzeugniffe ist nur nach Maßga e e
folgenden Vorschriften gestattet: ,

a) Die Verarbeitung der zugeterl en beschlag.
nahmten Häute und Fälle muß rm etgenen
» «neb ^ ^

herzustellen:
1. Reb- Rot-.Dam- Leder für Bandagen«

und ' Gemrwiid- zwecke, Belle,dungs»
selllen leber, Bodenleder,

Schuhoderleder,
2. Hundefellea. Helmfutterleder. Beklei¬dungsleder, Schuh¬

oberleder,
3. Fellen von zah- Bodenleder. Rah- und

men oder wilden Binderiemenleder.
Schweinen. Transparentleder,

Schuhoberleder.
Treidriemenleder,

4 ») Seehundfellen, Bodenleder. Schuhober,leder,
d) Walroßhäuten, Bodenleder, Trnbrie-

men» oder Gleit-
schutzleder,

ü. a) Renntierfellen, Bekieidungsleder, Bo¬denleder. Bandagen¬
leder,Schuhoberleder,
Riemchevleder,

d) Elentierfellen, Bodenleder. Bandagen-
leder.

Die unter 2, 3 und 4 genannten Häute
und Felle müffen in sorgfältigster Werfe ent-
fettet werden.

o) Die Ablieferung der gemäßa und o oteles
Paragraphen hergestelllen Erzeugniffe) tst rn
folgenden Fällen erlaubt:

1. Aul Grund schriftlicher Anweisung des
LederzuweisungSamt» der KriegsRoh-
stoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums, Berlin " 9.
Budapestcr Straße 5.

Die Anweisungen de» Lederzuwer-
fungramt»^ haben vor allen anderen
auf beschlagnahmte» Leder bezügliche
LieferungSverpflichlungm den Vorrang.

Anmerkung:  Anträge der Fir¬
men auf Ausstellung solcher Anwe,.
fungen find zwecklos. Die Anweisungen
werden lediglich aus Grund amtlicher
Feststellung de» Bedarf» amtlicher
BefchaffungSstellen erteilt.

2. Von einer Gerberei an d,e für ne
zuständige Gerbervereinigung für Heeres-
oder Marinebedarf.

Welche Gerbervereinigung für
Heeresbedarf zuständig ist, wird im
Zweifel durch da» LederzuweisungSamt
entschieden. ^ .

z. Bon einer Gerberei oder Gerbervei-
einigung auf unmittelbare Bestellung
einer der folgenden BefchaffungSstellen:

Krieg»- oder Referve-BekteidungS-
ämter(einschließlich BekleidungS-
Depot Nürnberg),

Artilleriewerkstät en,
Marine-Bekleidungsämter,
Kaiserliche Werften,
Kaiserliche Torpedo-Werkstatt.
Kaiserliche Marine-Depotinfpeklion,
Friedrich Krupp, Aktiengesellschaft

in Essen.
4 Auf Grund eines vom LederzuwetfungS-

' amt der Krieg« -Rohstoff«Abteilung
ausgestellten FreigabefcheineS.

ä) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung
der folgenden Vorschriften vom E.gentümer

'i'sk,
©je tSKU ' lü

Abmaßen von 0.10 Kg. zu er-
id ^ — - «.•••* Mion,, , urmittpltpDas durch Wiegen ermittelte

in selgeU;. ^ i diesen Fellen in un-
SÄicher Schrift (z B. durch ge-
^ nTintenstift) auf der Fleischseite
^Äle » zu vermerken. Die Felle

b. Rot-, Dam- und Gemr-
K tnroie die Schweine- und Hunde-

die nicht gesalzen werden konnten.
M in  volltrockenem Zustande zu

lk, ^ „ Da» so ermittelte Gewicht
% fSrt geeigneten Farbstift auf der
'«» Ä«ilLseite des Felles zu vermerken.BSV^ « 'Verwahrer hat die Felle pfleg-

- § za behandeln und̂ sie nach denÄnunaen getrennt zu halten.
Q*L?ebet Ländler (Sammler) hat v,s
i ») Mfzehnten Tage jede» Monats

i“* Gifte für das von ihm im vor
Gehenden Monat gesammelte Ge.
»li? nebst einer Rechnung darüber an

gelassenen Großhändler ewzu
jchen, an den er feine Ware liefern

Läuteverwertung«-Verewigung.
^ die einem Veraand angehör!, hat brr

fünfzehnten Tage eine» jeden
Monat»eine Liste über da» im vorher
««.facnben Monat von ,hr gesammelten
KM « nebst einer Rechnung darüber

IL diesen Verband einzureichen-tede Läuteverwertung»- Vereinigung,
die keinem Verband angehört, hat o>»
,um fünsz hnten Tage eme» >eden
Monat»eine Liste über das von ihr rm vor-
hetnebenbcn Monat angefammelte Ge-
sälle nebst einer Rechnung darüber an
en zugelaffenen Großhändler einzu-

Men an den sie ihre Ware liefern

A Sic Verbände von Häuteverwertung».
Bereinigungen und die rugelaffenen
Großhändler haben brr zum sünfund-
zwanzigsten Tage eine» zeden Monai»
die Listen für dar bi» zum fünfzehnten
Taae verselben Monats ihnen ge¬
meldete Gefälle nebst einer Rechnung
darüber an die Sammelstellem der

- vorgeschriebenen Form einzurerchen.

Meldepflicht.
»ach Maßgabe der §§ 4 und 6 lerne
„»erlaubnii hat oder von rhr kewen
gemacht hat, hat die m seinemL sitz
Felle dem Lederzuwersungsamt(Leder
Berlin V S. Budapester Straße 5.
Die Meldungen haben auf den oor-

» Boidrucken zu erfolgen, welche ord°
M auszufüllen sind. Die Vordrucke sind
riderzuweisungram, (Ledermeldestelle) an-

Die Meldungen sind bi» zum fünf.
Men Tage eine« jeden Monats für das
»lauf des vorhergehenden Monats melde-
gewordene Gefälle zu erstatten.
F § 8
aus militärische « Schlachtungen,

rations». Etappen « oder de«
len feindlich-« Gebiete« .

Dar militärische Gefälle(auch de» In
lande»), sowie die aus den besetzten
feindlichen Gebieten stammenden Häute
und Felle der im 8 1 angegebenen Tiere
jeden Gewicht» - mit Ausnahme der im
Eigentum der Kaiserlichen Manne be-
findlichkn— sind beschlagnahmt(einschließ¬
lich der bereit« in Arbeit genommenen Haute
und Felle). u . . . .

>) Die Ablieferung und Verwendung diese»
Gefälle» ist durch besondere Vorschriften

oder Besitzer de» beschlagnahmten Leder« an
das LederzuweisungSamt (Abteilung Leder-
nuldestelle), bei welchem auch die Vordruck¬
zu dm Frcigabeanträgen erhälillch sind, zu
richten:

1. Das Leder, dessen Freigabe beantragt
wird, muß verfandferlig vorliegen.

3. Die Antragsteller haben stach Einrei¬
chung de» Freigabeantrages da» in
diesem ausgefühlte Leder so lange zur
Verfügung de« Lederzuweifungsanus
zu halten, bis sie in den Besitz des
FreigabefcheineS gelangt find; sie
dürfen es auch an amtliche Befchaffungs-
stellen nicht ohne Zustimmung de»
LederzuweifungSamtS veräußern,

g Freigegebenes Leder, dar nicht inner-
' Haid zweier Monate (gerechnet vom

Ausstellungstagede» Freigabescheine»)
zur Verwendung für Privaizwicke
oder den mittelbaren Bedarf der
Kriegsindustrie veräußert und abgeliefert
worden ist. ist der Beschlagnahme
wieder verfallen, ebenso da» freigegebene
Leder, da» ohne Zustimmung de»
LederzuweisungSamt» in Leder anderer
Art um gewandelt wird.

«) Freigegebenes Leder darf ohne Zustimmung
de» LederzuweisungSamt» weder an amtliche
Beschaffungsstellen der Heeres- oder Marme-
Verwaltung noch an beauftragte Lieferer der¬
selben zur Verwendung für Kriegslieferungen
veräußert werden. Die Gerbereien. Gerber-
Vereinigungen und Zurichtereien haben beim
Verkauf freigegebenen Leders ihre Abnehmer
auf diese Vorschrift hinzuweisen,

f) Vorbedingung für alle unter c erlaubten
Veräußerungen ist» daß die m der Wkann-
machung Nr. Cb II . 888/7. 16. K. R » .
festgesetzten Preise nicht überschritten werden

Diese Bedingung güt nicht sür erlaudte
Verkäufe freigegebenen Leders nach dem Aus-
lande innerhalb der GellungSdauer der Aus¬
fuhrbewilligung. „

e) Die verarbeilenden Firmen haben alle von
dem LederzuweisungSamt- oder auf dessen
Anweisung von der Kriegsieder Akltengefell.
fchaft oder der Geschäftsstelle de» Ueber
wachungrau»ichuffe» der Lederindustne ge¬
forderten Angaben unverzüglich zu erstatten,
soweit sie mit den erlaffenen Anordnungen

d) Me"Bischlagnahme ist mit der Abtreferung
an die amtlichm BefchaffungSstellen derHeere«-
oder MarineverwaltUUgoder mrt dem Empfang
de» FreigabefcheinS für die betreffenden Leder-
mengen erloschen.

tz 10
Meldepflicht- ^ t .

Diejenigen in den Besitz eine« G» ber« g°-
langten Häute und Felle, welche von den §§
und 8 dieser Bekanntmachung betroffen werden,
unterliegen, sofern ihre E.narveitnng nicht inner-
halb ein«» Monat» gemäß den Bestimmungen
8 9 erfolgt ist, einer Meldepflicht. Die Meldungen
find innerhalb einer Woche nach Ablauf der sü
die Einarbeitung bestimmten Frist °n Lever
zuweisungSawt(Lederweldestelle), Berlin V 9
Budapester Straße 5, aus den dort erhältttchen
Vordrucken zu erstatten.

H «sländisches Gefälle.

*)  Wegen der Weiterlieferuvg der angesallenen
Haare werden noch besondere Vorschriften erlaffe

8 11
Ausländisches Gefälle

Für alle im § 1 unte. a bis f einschließlich
bezeichnten Häute und Felle, die °uS dem Au«l°n -
eingesührt find, gellen, soweit fie nicĥ briond •
beschlagnahmt oder von der Berteüungsstcllebezogen
find, nur folgende Anordnungen:

a) Meldepflicht. . Ä
^ Die eingesührten Häute NUd Fellen

unterliegen der Meldepflicht°N da«
LederzuweisungSamt(Ledermeldesteüe),
Berlin ^ 9. Budapester Straße 5.
von dem Vordrucke für die Meldungen
anzusordera find. Zur Meldung ver¬
pflichtet ist jeder Gerver innerhalb einer
Woche nach Eingang von ausländischen
Häuten und Fellen bei ihm oder feinem
Lagerhalter, Andere Personen, Kom»



"UN«». »örperschaften
UNd Verbände, die ausländische Häute
oder Felle im Gewahrsam haben, find
nur weldepflichiig, wenn ihr Vorrat
mindestens 200 Häute ober Felle be-
trägt und einen Monat Im Inland
gelagert hat, ohne einer Gerberei rü¬
geführt worden zu sein. Di - M -Idung
hat innerhalb einer Woche „ach Ablauf
der Monatsfrist zu geschehen,

o) Lagerbuchsüh' ung.
Jeder nach a) Meldepflichtige hat

etn Lagerbuch zu - führen, aus den,
j-de Aenderung in dem Vorrat der
meldepflichtigenHäute oder Felle und
ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

o) Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer ausländischen Ge¬

fälles , welcher den Vorrat nicht pfleg,
l ' ch behandelt und übersichtlich lagert

wärtigen . z» ge'

Ä ” feinöti(len  G °biete gelten nicht
als «usland im Sinne dieses Paragraphen ^

§ 12
Beschlagnahm - des Leders.

Das aus ausländ schew Gefälle h.rgest-llte
Leder unterlieg - in gleicher Weise der Beschlagnahme
wie das Leder aus inländischem Gefälle. © “ Bor

Kg * * §  9 ^ b ) b[i  h ) f‘nbe!I
§ 13

Ausnahmen.
DieAriegS. Rohsioff-Abteiluugd-s ffönigl Preuk

«riegsmtnisteriums ist berechtigt. AuSnuhmen von
den Anordnungen dieser Bekanntmachung zu g>ftati -n

raelbefteUe) Berlin W 9. Budapefter Straß - 5
zu richten. Die Entscheidung erfolgt schriftlich

, , ^ Inkrafttreten.
1917 ^ in E ^ nntmachung tritt mit dem 13. Juni

t+ r ‘ &r{m ^ "krafttr -ten werben die E 'nzelbe
Magnohwen der Häute uud F-Ue von Reh Rot-
Dam ° und G -mswild sowie Hunden, Schweinen
und Seehunden aufgehoben.

Frankfurt (Main ), den 13 . Juni 1917 .
Stellv . Generalkommando

_beS 16. Armeetorpr.

vom rechte-» Vardar -Usir bi« zum Doiran Tee
m t sich die Artillerie,eiliger als in der letzten■ö*“ *

em 3l ,l en5 em, <l " (!cßfi «et,et  Kampfiätigkeil reichen
5010001 Wat fjahen auch die Luflstrei .kräfte in ihren
vielseitige» Aufgaben große Erfolge erzielt.

Neben den Kumpf « und Jnfanterie -Fliegern
^® alen . P ^ sonders die für die FeueUeilung
unb .Beoduchilli.s. unenibehrljchen Arlillecie-Flieger.
deren Leistungen durch die Feffelballonbeodachter
werlvoll ergänzt wurden.

^ t [0i en im  W ' lten. Osten und auf dem
Balkan 79 Flugzeuge und neun Fesselballone,
» «u offenen feindlichen Flugzeugen

dmter unseren Linien. 148 jenseits der
feindliche» Stellungen erkennbar abgestürzt. Außer¬
dem haben die Gegner 26 Feffelballoue eingebüßt
und weilere 23 Flugzeuge , die durch Kampfel!,'
Wirkung zur Landung gezwungen wurden.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

WTB
Letzte Rach^

Athen . 11 ’s
Meldung der Agence
hat zu Gunsten seines Sob »'..
abgedankl.

WTB Athen.  12 cv
Meldung der Agence Havas" L» vv •WUUllS
miitag verlangte der Dberfomm̂ S
hi°>m. 111’jl e Präftbeuien namenj '^ 1
^ Abdankung des König«
Nachfolgers unter Ausschluß ^
Nach einem Kronrgl nahm
Abdankung an und sprach bi  J
auf ein englische« Schiff z» [ 81
Julien nach der Schweiz z» ^
des Oberkommiffars hatten &
Zk bei Entschluß des Königs y
Ruhe wurde nicht gestört. ^

Lokale und provinzielle Nachrichten.

Ailskigkif

IlidjtaMtlieStr Seil.

Der Krieg.
«S 8 " *“ Sa »p,, 3. 3ral

Westlicher Kriegsschauplstz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

. . .. fü , ®' r ^andrjsche, , Front war die Artillerie.

gesteigert U“0 > üoli<& öer  Do .oe

Nachmittags ritt englische Kavallerie gea n
unsere L,men östlich von Nesstnes an ; nur Trum
mer kehrten zurück m

Südlich davon bei Gut Kruj» angreifei.de In
fanterre wurde durch Gegenstoß geworfen
« „ 3 ® ? rt0 !l ®ar Sens  Bogen fotoie i„ und

lebhaft btt ^ " ^e -Ntederung die Feuertöiigkeil

Bei Fromell -, Neuoechap-lle und Arbux vor-
dringende englrsche Erkundungsabierlungen find
zurückgewiefen worden. '

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz
Gegen die von uns beim Vorstoß westlich von

Eerny am 10 . Juni besetzten Gräben führten die
ErfX2h 0eßtl V Ünf ^ ^enangriffe . Die sämilich

XrWrtn ®euei . uM  Nahkampf scheiierlen
Der Ariillerlekampr erreichle nur nördlich von

Stärkt am Ainieiberg vocr dergehend größere

In der Ost -Champagne schlüge» bei Tahure
nnd Bauquois französische E .kundungsst, ße fehl

. Heeresgruppe Herzog Llbrechr.
Kklne wesentlichen Ereiguisie.

Orstlicheu Kriegsschauplatz
An der Düna , bei Swo .gon, Varanowiischi

und besonder» bei Brez-zanp und an der Narajowka
ist dir Gefechtsiatigkeii wieder lebhast geworden

Mazedonischen Fiont
Zwischen Prespa -Sre und der Ost-Cerna sowie

r i 3 3 “ K Maschinengewehr-
ödbüße Fritz Fischer  von hier wurde mit dem
„Eisernen Kreuz" ausgezeichnet.

^Usingen , 13. Juni . zgir weisen auf die
£ h » !?0'« bcn ) 7 ' b‘ Mts . im Saale de«

„Öotel Adler Usingen statlfindeiide Thea 'er-Auf.
fiihrang von Meyer - Försters beliebten und bekannten
Schauspiels „Alt -Heidelberg " hi».

t -j .* 13 Juni . Der Pferdever-
s . cherung - verern für de n Krej s Usingen
hal die Taxauonstelmme für das 2 Halbjahr
1917 wie folgt ab : Mittwoch,  den 27 . Juni:
Vormittag « 7 Uhr in Usingen,  nachmiliags 4»/,
Uhr ln Brandoberndo - f ; Dr ?! nerStaa
den 28 . Juni : Nachmittags 2 Uhr in Tchmirte ?'
nachmittags 3*/ , Uhr in Neuweil nau  und
nachmittags 4 >/, Uhr in Nod a d. Weil.

- 1.2. Juni . Mt dem..Eisernen
Kreuz ausgezeichnet wuide Che. Schmidt  2r
von hier . 1

* Heiirzettb - rg . li . Juni . Dem Land-
sturmmann Wilhelm Pauly  oo » hier wurde die
„Heff. Tapfelkeltömedaille " verliehen.

-rn » N - , »« stadt . 10 . Juni . Heute fei-r .en
Fvlsier Schneider  und Frau . g-b. Schäfer , die
goldene Hochzeit.  Im Ansiluß an die kirch¬
liche Feier , m schulsaale überreichte Herr Pfarrer
Görg  die von Sr . Majestät verliehene Ehejnbi-

Der Jabilar ist Veteran von
3 ^ , / M -' b-gründer und langjähriger erster
Präsident des Kriegeroeins „ D-u>sch- Treue " im
Kirchspiel. Mil seltener Rüstigkeit versieht Herr
Schn -.der s-lnen Dlmst im Schutzbezok Raunstadt-
Hundstadr . Möge eö ihm vergönnt sein, ln 4

^nnen " an<̂ Cin t1oli)rl!:fi Dienstjnbiläum f-iern zu

I-r übernimmt daŝakreu,
Sblabei.) von ea. 300 00«"
st- in -tt von Ustnge,- s

nach Bahnhof Ufingen . Wage»^
Angebote fofsrt

insichtlich der starken Nachfraae „J
U »einen , zur gefl. Kenmnisnah? '^ letziger Vorrat

lediglich als Kriegsliefe
rum Versand kommen muß.

Wir bitten aber dennoch, den
innerhalb 8 Tage»
aoaen wir, sofern un« die nötigen ft
fianben werden, gerne versuchen au»s!
lungen unserer Prioatkundschafr **
werden zu können

Usinver Ringofen-n
Seateiniintziger

Usingen.
Bann

Bermsiyte Nachrichten.

E - Gf. m . b . H.
Moatag . de « 25 . J « « i igi>

9 Uhr findet im Gasthaus „Z »m Ad,«
General -Bersammluw

ffatt, zu der die Mitglieder des Vereinsi
emgeladen werden.

Tagesordnung.
• Genehmigung der Bilanz für IS,

2. Wahl von 3 Mitgliedern und 3
ttetern für den Aufsicht«rat-

3 Wah> eines Vorstandsmitgliedes.
Ustnae « . den 12 . Juni 1917.

Her Vorstand des Gemeinni
Bauvereins Usingen,

®- G . m b. H.
Weider . Baum . Dienstbach

anh  ® a * ? er Maiblume ». Bei
Gviha anden Spaziergänger im Waioe einen
langen Man, , de» nach Srbr -chen fast bewußilos
T „ :u  ^ ,e  W , herausstellte , Halle er gefundene
Maiblumen ochilos ,m Munde grkaui.

A» k h Die australischeII Mannweiber.
auf der gesetzgebenden Versammlung in Reu-
Sudwale « rn Australien lief ein Anl>ag ein nach
dem lebe Australierin nach Vollendung des 16
LedenszahreS behördlich ermächiigt w. iden soll
Mannerkieidung anzulegen und sich mit einem
männlichen ? ornamen zu unterschreiben.

- Dess,, !,. 9 . Juni . Im Lokale des Gast¬
wirts sch i mer im Kaffe« „Mo -wpol" gab es
wahrend ,e Musikkapelle spielte, eine stcnke Ex.'
^ . . .Dar ga - ze  Gastzimmer rbebte. Tische
und L-iüh .e wurden umhe.geschleud. rt . Nachdem,
^ und Rauch verzogen Hanen, fand mai,

Kkllnerlehriing schwer verletz! am
Boden liegend vor . Der Unteileid war ihm auf-

^ " " mm 8eibe aetre .il,t. Auf
bem ffiege „ueö Dem Krankenhause starb er. Wi¬
de? ZafT ^ ' et flnen  Sprengkörper inDer Tasche, b r explodiert war.

OlM-Dttstkigem
Id ! _ T «ASamstag , den 16 . J « «j ig

mittags 3' /, Uhr wird der Grarwuchs
^ 'ese» in der Gemaiku

Ärnsbacb öffentlich meistbiete id versteig«
Ui- ?? Bürgschaftsleistung kann Zahl»-,
b's Marun . l. I «. gewährt werdln '

Höchst « . M . , den 25 . Mai 19'
KgbDomä « cnRe «l

Wir kaufen
zurzeit der Ernte jedes Quant »,Kirschen, Grdbeeren

bannisbeeren , Stac
beeren , pflaumen u.)

Offerten erbitten W . Spies
m. b. H., Bad  Homburg v

VW" Kuhdecke «
J? 8* nQd&  dem „Hoben 3

20 . mmtben M ®9 * Mili,

fi'
i. '
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